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- Lehman Brothers Zertifikate - 

Citibank muss Anlegerin Schadensersatz zahlen 
Landgericht Düsseldorf 

- Urteil vom 30.03.2010 – 1 O 516/08 - 
 

 

Die Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA muss einer Kunden wegen 

fehlerhafter Anlageberatung im Zusammenhang mit der Zeichnung von 

Lehman Brother Topzins Zertifikaten III 8.534,00 EURO Schadensersatz 

zahlen.  

 

Der von Rechtsanwalt Renner vertretenen Klägerin wurde am 02.03.2007 im 

Anschluss an ein Beratungsgespräch auf Anraten einer Mitarbeiterin der 

Citibank Zertifikate der Investmentbank Lehman Brothers verkauft. Nach 

Vernehmung der Tochter der Klägerin sowie der Beraterin der Citibank als 

Zeuginnen kam das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 30.03.2010 (AZ.: 1 

O 516/08) zum Schluss, dass die Klägerin nicht anlagegerecht aufgeklärt 

wurde. Der Erwerb des Zertifikats sei nach Auffassung des Landgerichts 

Düsseldorf nichts anderes als die Wette auf einen vorher festgelegten Index, 

deren Funktionsweise auch für erfahrene Anleger nicht ohne weiteres 

nachvollziehbar ist.  
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Ein Kursverlust hätte zu einer reduzierten Rückzahlung am abschließenden 

Bewertungstag bis hin zum Totalverlust führen können. Dieses Risiko hätte 

der Klägerin, selbst wenn diese eine erfahrene Anlegerin wäre, wovon sich 

das Gericht in der mündlichen Verhandlung nicht überzeugen konnte, von der 

Beraterin der Citibank erläutert werden müssen.  

 

Das Urteil des Landgerichts Düsseldorf ist noch nicht rechtskräftig.  

 

Stuttgart, den 06. April 2010 
 
Oliver Renner 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
 
- Lehrbeauftragter der Fachhochschule Schmalkalden 

für das weiterbildende Studium zum/r „Finanzfachwirt/in (FH)“ 
- Lehrbeauftragter der Hochschule Pforzheim  
- Vorstandsmitglied Rechtsforum Finanzdienstleistung e.V. 
- Stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses  

"Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht" der Rechtsanwaltskammer Stuttgart 
- Geldwäschebeauftragter der Rechtsanwaltskammer Stuttgart 
 
Rechtsanwälte Wüterich Breucker 
Charlottenstr. 22 - 24 
70182 Stuttgart 
Telefon: 0711/23992-0 
Telefax: 0711/23992-29 
Email: O.Renner@wueterich-breucker.de 
Homepage: http://www.wueterich-breucker.de 
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